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10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §288 Abs1 litd;

BAO §93 Abs3 lita;

VwGG §41 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2008/15/0069

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/13/0213 E 24. September 2003 RS 1

Stammrechtssatz

Von zentraler Bedeutung für die Tragfähigkeit der Begründung eines Bescheides im Sinne ihrer Eignung, dem

Verwaltungsgerichtshof die ihm aufgetragene Gesetzmäßigkeitskontrolle zu ermöglichen, ist die zusammenhängende

Darstellung des von der belangten Behörde festgestellten Sachverhaltes. Mit dieser ist nicht etwa die Wiedergabe des

Verwaltungsgeschehens einschließlich des Vorbringens des AbgabepDichtigen und der Bekundungen von

Prüfungsorganen oder des Inhaltes verschiedener Aussagen (Niederschriften) gemeint. Gemeint ist mit der

zusammenhängenden Sachverhaltsdarstellung als dem zentralen Begründungselement eines Bescheides die

Anführung jenes Sachverhaltes, den die belangte Behörde als Ergebnis ihrer Überlegungen zur Beweiswürdigung als

erwiesen annimmt. Das der zusammenhängenden Sachverhaltsdarstellung methodisch folgende

Begründungselement eines Bescheides hat in der Darstellung der behördlichen Überlegungen zur Beweiswürdigung zu

bestehen. In den zu diesem Punkt der Bescheidbegründung zu treHenden Ausführungen sind, auf das Vorbringen

eines AbgabepDichtigen im Verwaltungsverfahren beider Instanzen sachverhaltsbezogen im Einzelnen eingehend, jene

Erwägungen der Behörde darzustellen, welche sie bewogen haben, einen anderen als den vom AbgabepDichtigen

behaupteten Sachverhalt als erwiesen anzunehmen, und aus welchen Gründen sich die Behörde im Rahmen ihrer

freien Beweiswürdigung dazu veranlasst sah, im Falle des Vorliegens widerstreitender Beweisergebnisse gerade den

von ihr angenommenen und nicht einen durch Beweisergebnisse auch als denkmöglich erscheinenden Sachverhalt als

erwiesen anzunehmen. Das dritte tragende Element der Bescheidbegründung schließlich hat in der Darstellung der

rechtlichen Beurteilung der Behörde zu bestehen, nach welcher sie die Verwirklichung welcher abgabenrechtlicher

Tatbestände durch den im ersten tragenden Begründungselement angeführten festgestellten Sachverhalt als gegeben

erachtet (Hinweis E 28. Mai 1997, 94/13/0200).
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